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Gebündelte Gesamtstellungnahme zum 2. Entwurf di
Bebauungsplanes 1/17 Wohngebiet „Am Meisenweg
der Stadt Kölleda, Landkreis Sömmerda
- Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB
und ThürStAnz Nr. 34/2005, S. 1538-1548 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung der eingereichten Unteriagen zu o. g. Vorhaben hinsichtlich
der vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
(TLUBN) zu vertretenden öffentlichen Belange

des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Abteilung 3),
der Wasserwirtschaft (Abteilung 4),
des wasserrechttichen Vollzuges (Abteilung 5),
des Immissionsschutzes und der Abfaltwirtschaft (Abteilung 6),
der Immissionsüberwachung und der abfallrechtlichen Uber-
wachung (Abteilung 7),
des Geologischen Landesdienstes und des Bergbaus (Abteilung 8)

übergebe ich Ihnen in der Anlage die gebündelte Stellungnahme des
TLUBN.

Ihre Anspnchpartnerin:

Durchwahl:
Telefon
Telefax

IhrZeichtfl:

Ihre Nachricht vom:

27. August 2024

Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
5070-82-3447/1215-2-
107913/2024

Jena
18.8eptefflber2024

familienfreundlicher
• • Arbeitgeber

2022
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Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
GöschwteerStra8e41
07745 Jena

Post-toeb@tlubn.thueringen.de

www.ttubn.thueringen.de

USt.-ID: 812070140

Umfangreiche Informationen zu Themen wie Geologie, Bodenkunde, Seismologie, Naturschutz, Hydrologie,
Hochwassermanagement, Gewässerschute, Luft, Lärm und unzerschninenen verkehrsarmen Räumen finden Sie im
Kartendienst des TLUBN (www.tlubn.thueringen.de/kartendienst). Für eine schnellere und effizientere Bearbeitung Ihrer
Anträge wird um die Bereitstellung von GIS-Daten im Shape-Format gebeten.

Bei Zugänglichmachung der gebündelten Stellungnahme durch Dritte - insbesondere in elektronischer Form - wird um
Anonymisierung der personenbezogenen Kontaktdaten in geeigneter Form gebeten. Allgemeine Informationen zum
Datenschutz Im TLUBN finden Sie im Internet auf der Seite www.tlubn.thueringen.de/datenschutz.

Informationen zum Umgang mit Ihren
Daten im TIUBN und zu Ihren Rechten

nach der EU-DSGVO finden Sie im
Internet auf der Seite

www.tlubn.thueringen.de/datenschutz
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Abteilung 3: Naturschutz und Landsöhaftspflege

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspfleae

a keine Betroffenheit

D keine Bedenken

D Bedenken/Einwendungen
B Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Die ONB hat den Vorgang hinsichtlich der Betroffenheit von Schutzgebieten der Kategorien Natur-
Schutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Biosphärenreservat/Kern- und Pflegezonen, National-
park und Nationales Naturmonument geprüft. Die Zuständigkeit für die Prüfung aller anderen
naturschutzrechtlichen Belange liegt vollständig bei der unteren Naturschutzbehörde.
tm hier vorliegenden Verfahren liegt die Zuständigkeit für die Wahrnehmung der Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege vollständig bei der unteren Naturschutzbehörde im
örtlich zuständigen Landratsamt.
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AbteUynaJ^: Wasserwirtschaft l - Flyssgebjetsmanaaement, Hochwasserschutz

Hinweis

Die Abteilung 4 nimmt nicht als verwaltende Stelle des wasserwirtschaftlichen Grundbesitzes der
öffentlichen Hand Stellung. Die privatrechtlichen Belange (Kauf, Verkauf, Dienstbarkeiten, Auf-
lösung von Pachtverträgen etc.), die bei einer Projektumsetzung erforderlich werden, hat der
Projektträger im Zuge der (Teil-)Projektumsetzung mit der Thüringer Landgesellschaft mbh,
Abteilung Liegenschaften, abzustimmen und zu vereinbaren.

Belange Hydrologischer Landesdienst, Uberschwemmungsgebjete

Kl keine Betroffenheit

D keine Bedenken

D Bedenken/Einwendungen
D Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Belanfle Stauanlagenaufsicht

El keine Betroffenheit

D keine Bedenken

D Bedenken/Einwendungen

D Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Bela nae Gewässeru nterhaltung

E] keine Betroffenheit

D keine Bedenken

D Bedenken/Einwendungen

D Stellungnahme, Hinweise, Informationen
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Belange Wasserbau

El keine Betroffenheit

D keine Bedenken

D Bedenken/Einwendungen
D Stellungnahme, Hinweise, Informationen
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Abteilung 5: Wasserwirtschaft II - Siedlunaswasserwirtschaft, Zulassungs-
verfahren

Hinweis

Diese Stellungnahme berücksichtigt nur die Belange der Wasserwirtschaft, für die die obere
Wasserbehörde gemäß § 61 Abs. 2 ThürWG zuständig ist. Die von der unteren Wasserbehörde
(§ 61 Abs. 1 ThürWG) zu vertretenden Belange sind nicht berücksichtigt und gesondert ab-
zufragen.

Belange Wasserrechtlicher Zulassunqsverfahren/Wismut/KaK

IS keine Betroffenheit

D keine Bedenken

D Bedenken/Einwendungen
D Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Belange Grundwasser, Wasserschutzgebiete

D keine Betroffenheit

D keine Bedenken

D Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

1. Durch das Plangebiet „Am Meisenweg" am nordwestlichen Ortsrand der Stadt Kölledasind
keine Wasserschutzgebiete betroffen. Allerdings sind die Ausgleichsmaßnahmen A5 (Anlage
einer Streuobstwiese am westlichen Ortsrand von Backleben) und A6 (Anlage einer Streuobst-
wiese am östlichen Ortsrand von Backleben) im festgesetzten Wasserschutzgebiet „WSG
Backleben" (Sg Id 226) geplant. Die Lage derAusgteichsmaßnahmen A5 und A6 im genannten
Wasserschutzgebiet ist in der Begründung sowie in der Planzeichnung ergänzend mit
aufzuführen.
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Das Wasserschutzgebiet „WSG Backleben" (Sg Id 226) wurde durch den Beschluss des Kreis-
tages Sömmerda vom 26.04.1979 (Nr. 169-31/79) für mehrere Wassergewinnungsanlagen
festgesetzt. Der vorgenannte Beschluss ist formell und materiell rechtmäßig und wurde gemäß
§ 79 Abs. 1 ThürWG i. V. m. § 106 Abs. 1 WHG in aktuelles Recht übergeleitet. Somit gelten
die Wasserschutzgebiete in der aktuellen Abgrenzung als Schutzgebiete auf der Grundlage
des § 51 Abs. 1 WHG fort. In den festgesetzten Schutzgebieten gelten die jeweiligen Verbote
und Nutzungsbeschränkungen des jeweiligen Festsetzungsbeschlusses. Gemäß § 52 Abs. 1.
S. 1 WHG kann die zuständige Wasserbehörde darüber hinaus im Einzelfall Anordnungen zum
Schutz des zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwassers treffen.

2. Der Kartendienst des TLUBN, Rubrik Wasserwirtschaft/Gewässerschutz; „Karte Wasser- und
Heilquellenschutzgebiete" bietet neben der Ansicht auch einen kostenlosen Download der
aktuellen Geodäten.
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Abteilung 6: ImmissionsschutE und Abfallwirtschaft

Belange des Immissionsschutzes

El keine Betroffenheit

D keine Bedenken

D Bedenken/Einwendungen
D Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Belange Abfaljrechtliche Zulassungen

keine Betroffenheit

D keine Bedenken

a Bedenken/Einwendungen
D Stellungnahme, Hinweise, Informationen
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Abteilung 7: Immissionsüberwachuna, Bodenschutz und Altlasten

Belange der Immissionsüberwachung

D keine Betroffenheit

keine Bedenken

D Bedenken/Einwendungen
S Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Planungsgrundsatz
Bei dem Vorhaben wird der Planungsgrundsatz des § 50 BlmSchG eingehalten.

Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1
Ob die Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 im Plangebiet überschritten werden, bedarf einer
entsprechenden Untersuchung. Eine Schallimmissionsprognose wurde erstellt und vorgelegt.
Werden die v. g. Orientierungswerte in einem oder mehreren Bereichen des Plangebietes über-
schritten, sind zielführende aktive oder passive Schallschutzmaßnahmen in der Planung
aufzuführen.

Für das Plangebiet wurden die in der Schallimmissionsprognose vorgeschlagen Schutzmaß-
nahmen in Gänze in die textliche Festsetzung des B-Planes mit aufgenommen.

Einhaltung der Werte der DIN 4109
Die bauliche Ausführung von Gebäuden hat so zu erfolgen, dass die in der DIN 41 09 aufgeführten
Werte nicht überschritten werden.

Hinweise

AW Baulärm: Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die in der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - (AW Baulärm vom
19.08.1970) festgesetzten Immissionsrichtwerte für die betroffenen Gebiete während der Tag-
zeit und vor allem während der Nachtzeit eingehalten werden. Dabei gilt als Nachtzeit die Zeit
von 20:00 bis 7:00 Uhr.

12. BlmSchV- Störfallverordnuna: Im Umfeld des Vorhabens befindet sich in einem Radius von

3 km keine der Störfallverordnung unterliegende Anlage.
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Belange Abfallrechtliche Uberwachuna

Kl keine Betroffenheit

D keine Bedenken

D Bedenken/Einwendungen
D Stellungnahme, Hinweise, Informationen
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Abteilyna8: Geologischer Landesdienst und Bergbau

Hinweise zum Geologiedatengesete (GeolDG)
Geologische Untersuchungen - Erdaufschlüsse (Bohrungen, Messstellen) sowie geophysika-
lische oder geochemische Messungen - sind gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) spätes-
tens zwei Wochen vor Baubeginn unaufgefordert beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau
und Naturschutz (TLUBN) anzuzeigen. Weiterhin sind die Ergebnisse (Bohrdokumentation, Mess-
daten, Test- und Laboranalysen, Pumpversuchsergebnisse, Lagepläne u. ä.) gemäß § 9 GeolDG
spätestens drei Monate nach Abschluss der Untersuchungen unaufgefordert durch die Auftrag-
geber oder die beauftragten Firmen vorzugsweise elektronisch zu übergeben. Es wird gebeten,
in den Ausschreibungs- und Planungsunterlagen auf diese Pflicht hinzuweisen. Die entsprechen-
den Formulare und Merkblätter sind unter httDs://tlubn.thuerinaen.de/aeoloaie-berabau/aeoIoaie-

und-boden/aeoloaiedatenaesetz verfügbar. Für die Übermittlung steht die E-Mail-Adresse
poststelle@tlubn.thuerinaen.de zur Verfügung.
Rechtsgrundlagen sind das „Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur
Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfü-
gungstetlung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben" (Geologiedatengesetz,
GeolDG) in Verbindung mit der „Thüringer Bergrecht- und Geologiedaten-Zuständigkeitsverord-
nung" (ThürBGZustVO).
Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten können unter www.infoaeo.de online
recherchiert werden.

Belange Geotoaie/Rohstoffaeoloaie

D keine Betroffenheit

S keine Bedenken

a Bedenken/Einwendungen
D Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Belange Inflenieuraeologie/Bauarundbewertuna

D keine Betroffenheit

IS keine Bedenken

D Bedenken/Einwendungen
D Stellungnahme, Hinweise, Informationen
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Belange Hvdroaeoloaie/Grundwasserschytz

a keine Betroffenheit

keine Bedenken

a Bedenken/Einwendungen
D Stellungnahme, Hinweise; Informationen

Belange Geotopschutz

keine Betroffenheit

D keine Bedenken

D Bedenken/Einwendungen
D Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Belange des Berqbaus/Altbergbaus

IS keine Betroffenheit
D keine Bedenken

D Bedenken/Einwendungen
D Stellungnahme, Hinweise, Informationen
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